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L82304 Abwasser Kanalisation Oberösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §58 Abs2;

BauO OÖ 1994 §28;

BauO OÖ 1994 §30 Abs6;

BauO OÖ 1994 §35;

BauRallg;

ROG OÖ 1994 §30 Abs5;

Rechtssatz

Im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens hat die Baubehörde zu prüfen, ob das Bauvorhaben in allen seinen Teilen

den Bestimmungen des Flächenwidmungsplanes und des Bebauungsplanes sowie sonstigen baurechtlichen

Vorschriften entspricht (vgl. hiezu § 35 O.ö. Bauordnung 1994). Aus welchen - nicht aus dem Betriebskonzept

hervorleuchtenden - Motiven der Bauwerber das eingereichte Projekt ausführen möchte, ist von der Baubehörde im

Rahmen des Baubewilligungsverfahrens nicht zu prüfen.
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